
 ANLAGE  
Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  
   
 lfd. Nummer: 00186 \ 12 \ V 
Amt 10       Haupt-, Personal- und Schulamt 

Sachbearbeiter/-in: Herr Wahl 

Eitorf, den 10.06.2005 
 
 
 
 
  i.V. 
Bürgermeister   Erster Beigeordneter 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
für den 

öffentlichen Sitzungsteil 
 
 
Gremium und Datum: 
 

Rat der Gemeinde Eitorf am 27.06.2005 
 
 
Beratungsfolge: 
 
keine 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

Wahl des stellvertretenden Schiedsmanns für den Schiedsamtsbezirk Eitorf 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Gemeinde Eitorf wählt Herrn Claus Faerber, Fichtenweg 16, 53783 Eitorf, zum stellvertretenden 
Schiedsmann für den Schiedsamtsbezirk Eitorf  
 
 
Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 01.02.2005 hat der Direktor des Amtgerichtes Siegburg mitgeteilt, dass die Amtszeit des 
stellvertretenden Schiedsmanns der Gemeinde Eitorf, Herr Heinz Dehnert, am 23.05.2005 abläuft. Mehrere 
Presseaufrufe und die Veröffentlichung im Internet waren zunächst erfolglos, ehe sich am 09.05.2005 der 
Dipl.-Ing. Claus Faerber für das Amt beworben hat. Die Bewerbung ist als Anlage beigefügt.  
 
Die Amtszeit des stellvertretenden Schiedsmannes beträgt 5 Jahre. Gem. § 2 des Schiedsamtsgesetzes 
muss die Schiedsperson nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. 
Schiedsperson kann nicht sein, wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder unter 
Betreuung steht. 
Schiedsperson soll nicht sein, wer das 30. Lebensjahr nicht vollendet hat, im Schiedsamtsbezirk nicht seinen 
Wohnsitz hat oder durch sonstige gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein Vermögen be-
schränkt ist. Des weiteren soll nicht gewählt oder wiedergewählt werden, wer das 70. Lebensjahr vollendet 
hat. 
 
Die Wahl hat gem. § 3 des Schiedsamtsgesetzes durch den Rat zu erfolgen. 
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Nach der Wahl durch den Rat ist die Bestellung durch Beschluss des Amtsgerichtes zu bestätigen.   
 
Der Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. – Bezirksvereinigung Bonn – wurde zu der 
vorliegenden Bewerbung gehört. Von dort aus wurden keine Bedenken gegen die vorgeschlagene Wahl 
erhoben. 
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